
 
  

 

 

 

Landesbüro anerkannter Naturschutzverbände GbR . Lindenstraße 34 . 14467 Potsdam 
 

Landesbüro anerkannter 
Naturschutzverbände GbR 
für das Land Brandenburg 
 

 Haus der Natur: Innenhof 
Lindenstr./Ecke Breite Str. 
www.l a n d e s b u e r o .de 

 Tel.:+49(0)331-201 55 50 
Fax.:+49(0)331-201 55 55 
info@l a n d e s b u e r o .de 

 Berliner Volksbank - IBAN:  
DE17 1009 0000 1802 4350 09 
B I C :  B E V O D E B B  

 

RICHTER + KAUP 
Berliner Straße 21 
 
02826 Görlitz 

 1535/2025 
Herr Schirmer 
Tel: 0331/201 55-52 
Ihr Zeichen: 
 
Potsdam, 19.09.2025 

 
 
vorab per Fax:  
vorab per email: bauleitplanung@luebbenau-spreewald.de 
 
 

Stellungnahme, Äußerung und Einwendung der o.g. anerkannten Naturschutzverbände 
zum Bebauungsplan Nr. 11/1/24 „Gewerbegebiet am Umspannwerk Ragow“ der Stadt 
Lübbenau/Spreewald 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
die im Landesbüro vertretenen anerkannten Naturschutzverbände Brandenburgs bedanken sich 
für die Beteiligung und übermitteln Ihnen nachfolgend ihre Stellungnahme, Äußerung und 
Einwendung zum o.g. Verfahren: 

Ziel des Bebauungsplanes ist die Realisierung einer Großbatteriespeicheranlagen, sowie für 
Photovoltaikanlagen und auch für Gewerbebetriebe. Das Plangebiet hat eine Größe von 
ca. 123 ha. 

Der Flächenverbrauch für Photovoltaikanlagen ist kritisch zu sehen. Photovoltaikanlagen sind 
grundsätzlich auf die Dachflächen der Industriegebäude zu planen. 

Das Vorhaben grenzt unmittelbar an das SPA-Gebiet „Spreewald und Lieberoser Endmoräne“ an. 
Negative Auswirkungen können nicht ausgeschlossen werden. Eine vertiefendere SPA-Prüfung 
ist abzuwarten. Zudem ist die Artenerfassung auf dem Plangebiet ebenfalls noch nicht 
abgeschlossen. 

Vorschlag für Ersatzmaßnahmen: In unmittelbarer Nähe zu der gedachten Planung befindet sich 
zwischen der Ortslage Klein- und Groß Radden ein nicht genutzter Bunker. Dieser könnte als 
Winter- und Sommerquartier hergerichtet werden. Als Ansprechpartner würde sich der NABU 
Calau bereiterklären. Kontaktdaten sind im Internet zu finden oder können bei uns abgefragt 
werden. 
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Wir bitten um eine weitere Beteiligung in diesem Verfahren. Für den Fall, dass in dieser Sache 
ein das Verfahren beendender Bescheid ergeht (Zustimmung, Ablehnung, Einstellung), 
beantragen wir auf Grundlage von §3 Abs. 1 UIG deren Übersendung mit Eingangsbestätigung, 
vorzugsweise per E-Mail an info@landesbuero.de. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
i.A. Thomas Schirmer 


